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I n üoccum war man sich darüber einig, daß an der
Spitze der Deutschen Evangelischen Kirche ein Reichs-
hischof lutherischen Bekenntnisses stehen muffe. Dies ist
Mch in der veröffentlichten Kundgebung klar zum Aus-
druck gebracht.

Kirchlicherjeits wurde die Frage ausgeworfen, «b man
zur Behebung der allerseits bestehen'den Unruhe nicht mög-
lichst schnM die Person des künftigen Reichsbvfchofs heraus-
stellen und sich zu diesem Zweck in einer Aussprache mit den
verschiedenen Bewegungen zusammenfinden solle.

Der Bevollmächtigte des Herrn Reichskanzlers, Wehr«
lwispsarrer Mil ler, ankerte dagegen Nebenken. Er bat,
zunächst den von ihm für die ersten Tage der Himmelfahrts-
Woche in Aussicht gestellten Besuch beim Reichskanzler ab-
zuwarten. Gelegentlich dieses Besuches sollte von den kirch-
lichen Bevollmächtigen Über die bisherigen Verhandlungs-
ergebnisse und «tne beschlossene Kundgebung Mttei'lung ge-
macht werden. Der Bevollmächtigte des Reichskanzlers er-
Na'rte dabei ausdrücklich, daß sich der Kanz,ler völlig neutral
verhalten werde und «ine Personenvorschliige zu machen
beabsichtige. ,

Die Frage von Wehrlrbispfarrer Müller, ob nicht eine
Mitwirkung oder gar Zustimmung des Reiches bei dem
Neichsbischof in Betracht komme, wurde von dm kirchlichen
Vertretern mit Entschiedenheit verneint. Der Artikel 13?
der RW. gewahre den Religionsgesellschaften des öffentlichen
Nechts die Freiheit in der Befehung ihrer Aemter unter
«usdrücklicher Hervorhebung, daß eine Mitwirkung des
Vtaates oder der bürgerlichen Gemeinden bei der Ver-
leihung nicht in Frage komme. Der Hinweis auf die durch
Staatsverträge geschaffene sogenannte politische Klausel
wurde damit zurückgewiesen, d»ß es sich bei dieser um eine
vertragliche Vereinbarung als Gegenleistung für ander-
weitige Zusagen handle. Solange eine solche vertragliche
Regelung mit dem Deutschen Evangelischen Kirchendund
»icht vorliege, gelte Nr diesen der Arttlel 137 5er RV. un-
«ingeschrünlt. Der Bevollmächtigte des «eichsümzlers er«
kannte diesen NechtSpandPuutt an.

Es ist daher völlig unzutreffend, wenn in der Qeffent-
leit behauptet wird, die Wahl des Reichsbischofs sei von
der Zustimmung des Reiches abhängig gemacht worden.

Nach Rücklehr von Loccum teilte der Nsvoklmüchti>ate
des Reichskanzlers mit, daß der verabredete Empfang bei
letzterem am Mittwoch, dem 24. Mal 1933, nachmittags
S NHr, stattfinden soMe.

Am Dienstag, dem 23. Mai 1WS, wurde vertraulich
bekannt, bah der NevoNmächrlgle des «eichslamjers « l
dlefem Taae mit der Glaubensbewegung „Dentsche Vhrisi«t"
ßn Nerlw eine Besprechung Kalte. Es wnrd« î avon Ge-

s p c h , daß hierbei die Wahl eines Ncichsbischoss er-
folgen solle.

Am Mittwoch, dein 24. Mai, wurde weiter bekannt, daß
in »der vorerwähnten Besprechung der Bevollmächtigte 'des
Reichskanzlers zum Schirmherrn der ..Deutschen Christen"
erhoben und eine volle Einigung auf ihn als den künftigen
3leichsbischof erfolgt sei. Es wurden Nachrichten ilaut, daß
seine Proklamation als Rcichsbischof so-fort erfolgen sollte.

Noch im Laufe des Vormittags erschienen die Vertreter
der Reichsleitung der „Deutschen Christen" und machten
dem Präsidenten «des Kirchenausschusses davon Mitteilung,
daß die Tagung ain Vorabend beschlossen habe:

Der Reichsbischof müsse der Glaubensbc'wegung der
„Deutschen Christen" angehöre!!,

er müsse das Vertrauen des Reichskanzlers besitzen,
und er müsse binnen 3 oder 4 Wochen den Beweis

erbringen, daß er die Mehrheit des Kirchonoolles
hinter sich habe.

Entsprechend den gefaßten Beschlüssen, so sagt« sie
weiter, sei Wehrkreispfarver Müller einstimmig als Kan-
didat für den Reichsbischof gewählt worden. Die Vertreter
der Reichsleitung erklärten, daß sie aus Loyalität die Er-
gebnisse der Sitzung persönlich mitteilen wollten, ehe sie
diese in die Zeitung gäben.

Der Präsident des Kirchenausschusscs unhm die Mi«
teilung zur Kenntnis un'd erklärte seinerseits, daß sich die
Kirchen in der Perfonenfvage bereits einig seien.

Inzwischen war von Herrn Wehrkreispfarrer Müller
die telephonische Mitteilung eingegangen, daß der Reichs-
kanzler aus außenpolitischen Gründen alle für Mittwoch
nachmittag vorgesehenen Empfänge habe absagen müssen.
Herr Wchrlreispfarrer Müller machte sod-ann auch Mit-
teilung von der Konferenz mit den Gauleitern der „Deut-
schen Christen" am Vortage und gab auch seinerseits die
drei o>ben angeführten Beschlüsse zur Reichsbischofs.wM
bekannt.

Der Präsident 'des Kirchcnausschusses erklärte, daß ihm
dies bereits von der Reichsleitung der Glaubensbewegung
„Deutsche Christen" mitgeteilt sei, und daß ihm von dieser
weiter mitgeteilt woriden sei, daß Herr Wehrkreispfarrer
Müller zum Reichsbischof designiert worden sei. Er habe
sich darüber gewundert, weil Herr Wehrkreispsarrer Müller
ja in Lsccum den Standpunkt vertreten habe, daß von der
HevnuKftellung einer bestimmten Person bis zum Empfang
beim Reichskanzler abgesehen werden solle.

Wehrlreispfarrer Müller erwiderte, die Reichsleitung
der Glaubensbewegung „Deutsche Christen" sei zu der Mit«
teilung solner Wahl nicht befugt gewesen. Es haikdle sich
im übrigen um einen Wunsch «der „Deutschen Christen", wle
ja auch andere Gruppen und Bewegungen Personalwünscke
geäußert hätten. Er werde dafür folgen, dah über die
Perssnenfrage nichts in die Zeitung komme.

Der Präsident äußerte sofort seine Zweifel, ob dies
möglich sei, und bemerlle auch Wehrkreispftmeer VliiNer

M daß die Mrchen in der Perfsnenfvage beoeits
g I
Unmittelbar darauf verständigten sich die Bevollmäch-

tigten des Kirchenbundes darüber, daß man in dieser Rtch«
t eine Notiz jn die Messe geben müsse, Hne «wen



Namen zu nennen. Dlese Nottz hat kann auch am
abend i n den Zeitungen gestanden.

I m Verlauf des Mittwoch nachmittag wurde weiter
Mitgeteilt, daß ldie von der Gauloitertagung zurückgekehr-
ten Vertreter der Glaubensbewegung „DeuHche Christen",
besonders im Westen, von ber Tatsache der Wayl des Wehr«
kreispfarrers Müller zum Reichsbischof ausgiebigen Ge-
brauch machten, so daß eine große Beunruhigung in der
Bevölkerung darüber entstanden «sei, ob es sich um eine end-
gültige kirchliche Nomimerung handle. Durch Anfragen von
Zeitungen wurde dann weiter bekannt, daß W . T . B .
(Contl) eine Nachricht verbreite, die Bevollmächtigten des
Kwhenbnndes hätten der Wahl des Wchrkvispfarrers
Müller zum Reichsbischos zugestimmt und auch der in Berl in
anwesende LandesMchof 0 . Meiser-München habe sie ge»
billigt.

Diese Nachricht zeigte mit klarer Deutlichkeit, daß der
Wunsch des Bevollmächtigten tdes Reichskanzlers, leinen
Namen zu nennen, sich nicht hatte durchführen «lassen, und
daß die Namensnennung in einer Weife erfolgte, die über
den Vorschlag einer einzelnen Bewegung weit hinaus ging«

Die Bevollmächtigten des Kirchenbundes sahen sich des«
ha!lb genötigt, ihrerseits den Namen des von ihnen zum
Reichsoischof ciusersehenen Mannes bekannt zu geben, um
den falschen Pressemeldungen über die Wahl des Wehrkreis-
pfarrers Mütter zum Reichsbischof durch die kirchliche
Instanz rechtzeitig entgegenzutreten. Sie glaubten dies um
so unbedenklicher tun zu können, als der Bevollmächtigte des
Reichskanzlers einem der Bevollmächtigten des Kirchenbnndes
erklärt hatte, 'dasz ein uener Termin über den Empfang beim
Reichskanzler noch nicht angegeben werden könne, idaß der
Reichskanzler vielmehr die Äcnßernng getan habe, er wolle
auch in der Personenfrage jeden Anschein einer Beein-
flussung vermeiden und die Bevollmächtigten des Kirchm-
lbundes erst elnpfangen, wenn man sich kirchlichcrseits ge«
einigt hätte.

Nach diesen Mitteilungen wnrde die Nachricht, daß
Pastor 0 . von Bodelschwingh lirchlicherseits als künftiger
Reichsbischof aiiscrsehen sei, in die Presse gegeben.

I n Loccum war zwischen den Bevollmächtigten des
Kirchenbundes und des Reichskanzlers darüber gesprochen
worden, in welchen einzelnen Schritten man das kirchliche
Verfassnngswerk vorwärts bringen wolle. Ueber das Er-
gebnis dieser Besprechung war nachträglich eine kurze Punkt-»
mäßige Aufzeichnung erfolgt, «die von den 4 Beteiligren
unterschrieben wurde.

I n der Aufzeichnung war vorgesehen, dah nach An-
Hörung der verschiedenen Bewegungen in der evangelischen

Kirche über die besprochenen Grundzüge der l l r M H e n Neu-
gestaltung und nach Enraogennahme etwaiger Personal«
wünsche hinsichtlich des Reichsbischofs eine Besprechung mtt
den Vertretern der Landeskirchen über den Grundplan der
Verfassung stattfinden und dabei eine Einigung über die
Person des künftigen Reichsbischofs herbeigeführt werden
sollte. Alsdann sollte der Empfang der 3 kirchlichen Bevoll-
mächtigten durch den Reichskanzler in die Wege geleitet wer-
den. Diesem sollte von dem bisherigen VerhandlunIs-
ergebnis und von der Person des künftigen Reichsbrschofs
Mitteilung gemacht werden.

Nachträglich hatte der Bevollmächtigte des Reichskanz-
lers den Wunsch ausgebrochen, einen Besuch beim Reichs-
kanzler vor der kirchlichen Einigung über 'die Person des
Reichsbischofs stattfinden zu lassen. Es wurde dies aus-
drüMch als ein Höflichkeltsatt bezeichnet, dem die Bevoll-
mächtigten des Kirchenbundes gern zustimmten, nachdem
festgestellt mar> daß M e politische Neeinflnsfttng der allem
tirchlicherseits vorzunehmenden Wahl nicht stattfinden sollte.
Daß, dieser K r den Zeitpunkt vor »dem Zusammentritt der
landeskirchlichen Vertreter vereinbarte Empfang beim Reichs-
kanzler ans außenpolitischen Gründen nicht stattfinden
tonnte, ist oben dargelegt. Die MitteUung der Willens-
äußerung des Reichskanzlers, daß man sich zuvor tirchlicher-
seits einigen müsse, ließ außerdem klar erkennen, daß der
Reichskanzler vor der Einigung der kirchlichen Stellen über
die Person des Reichsbischoss einen Empfang nicht wünsche.
So war in diesem Punkt die Vereinbarung ohne jedes Zu-
tun der kirchlichen Bevollmächtigten überholt.

Wenn in der Oeffent luMt von einem Vruch der
Loccmner Vereinbarung gesprochen wirb, so fehlt dieser Be-
hauptung jode Berechtigung.

Das Gleiche trifft auch zu für die Behauptung, es sei
vereinbart worden, die Wahl des Reichsbischofs dem Kircken-
voük zu unterbreiten. I n dem sogenannten „moäu8 p ' -
ceäencll" steht tein Wort davon. Es war an eine gol? -
dienstliche Feier gedacht, in der die betende Gemeinde i-m
feierlich zu der „Deutschen Evangelischen Kirche" und zu d<.'n
Grundzügen ihrer Verfassung, wie sie in Loccum festeste! ^

sprachen war mau sich darüber einig, dah eine allgemen:T
Nch l über d«e Person des Reichsbischoss nicht stattfinden
könne, zumal hierdurch ein Rückfall in das allseits bekämpft?
»demokratisch-parlamentarische System erblickt werden müs^e.

So ist auch in dieser Hinsicht ein Verstoß der Nrchlichen
NevollmiiWyten gegen die Vereinbarung von Loccum nicht
erfolgt.


